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§ 2
Rauchfreie öffentliche Gebäude

(1) Der Landtag, seine Gebäude und Gebäudeteile und alle Gebäude oder Gebäudeteile, in denen Be-
hörden, Gerichte, Betriebe oder sonstige Einrichtungen des Landes, der kommunalen Gebietskörper-
schaften oder der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des öffent-
lichen Rechts untergebracht sind, sowie Gebäude oder Gebäudeteile, die von Gesellschaften des pri-
vaten Rechts genutzt werden, an denen das Land oder kommunale Gebietskörperschaften oder sons-
tige der Aufsicht des Landes unterstehende juristische Personen des öffentlichen Rechts beteiligt sind
und die der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen, sind rauchfrei, soweit in den nachfolgenden Be-
stimmungen für bestimmte Einrichtungsarten keine abweichenden Regelungen getroffen sind. Satz 1
gilt nicht für in den betreffenden Gebäuden oder Gebäudeteilen als Wohnung, Wohnraum oder Hotel-
zimmer privat genutzte Räumlichkeiten.

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 kann in Einrichtungen des Erwachsenen- und des Jugendstrafvoll-
zugs sowie in Gewahrsamseinrichtungen und vergleichbaren Einrichtungen in Gewahrsam genomme-
nen Personen das Rauchen in entsprechend gekennzeichneten Räumen sowie in Haft- oder Unterbrin-
gungsräumen erlaubt werden; eine gemeinsame Unterbringung von in Gewahrsam genommenen Per-
sonen in einem Haft- oder Unterbringungsraum, in dem das Rauchen erlaubt ist, ist nur mit Zustim-
mung aller davon betroffenen in Gewahrsam genommenen Personen zulässig. Die Leitung der Einrich-
tung hat dabei Vorkehrungen zu treffen, die eine Passivrauchbelastung dritter Personen so weit wie
möglich ausschließen.

(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 kann in Einrichtungen, die der gemeinschaftlichen Unterbringung
von Migrantinnen und Migranten dienen, das Rauchen in entsprechend gekennzeichneten Räumen so-
wie in Unterbringungsräumen erlaubt werden. Absatz 2 Satz 2 findet entsprechende Anwendung.

(4) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 gilt das Rauchverbot nicht für die Darstellerinnen und Darsteller
bei künstlerischen Darbietungen, bei denen das Rauchen als Bestandteil der Darbietung Ausdruck der
Kunstfreiheit ist.
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